











Beschluss des Regierungsrates:

1. Das Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde von
Urs Beeler vom 13. Dezember 2006 gegen den Beschluss Nr. 321 der Fiirsorgebehdrde Schwyz
vom 20. November 2006 wird abgewiesen.

2. Die Verfahrenskosten fiir diesen Zwischenbescheid werden zusammen mit dem Ent-
scheid in der Hauptsache erhoben.

3. Urs Beeler wird ersucht, bis zum 7. Februar 2007 eine Replik sowie Kontoauszlige der
Monate November und Dezember 2006 einzureichen.

4. Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen seit dessen Zustellung im Sinne der Er-
wagungen Beschwerde beim kantonalen Verwaltungsgericht erhoben werden.

5. Zustellung: Beschwerdefiihrer (unter Beilage der Vernehmlassung vom 8. Januar
2007); Vorinstanz; Justizdepartement.

Im Namen des Regierungsrates:

@WQ% Cb.

Alois Christen, Landammann

JaULLy,

Peter Gander, Staatsschreiber
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Justizdepartement

Rechts- und Beschwerdedienst
Herr Dr. A. Méachler

Postfach 1200

6431 Schwyz

Carlo Carletti

Tel. 041 819 80 35

Fax 041 819 80 38
carlo.carletti@gemeindeschwyz.ch

8. Januar 2007

VB 345/2006

Sehr geehrter Herr Landammann
Sehr geehrte Herren Regierungsrate

Fiirsorgebehodrde
Pfarrgasse 9, Postfach 137, 6431 Schwyz

stets in der Kostenabwehr!

Merke: Die wichtigste Aufgabe
sieht eine Fursorgebehdrde

In Sachen

Urs Beeler, Kollegiumstrasse 4, Postfach 7, 6431 Schwyz

gegen

Firsorgebehdrde Schwyz, Pfarrgasse 9, Postfach 137, 6431 Schwyz

reichen wir die

ein, mit den folgenden

Vernehmlassung

i

GEMEINDE

schwyz

www.gemeindeschwyz.ch

Beschwerdefiihrer (Bf),

Beschwerdegegnerin (Bg)

RECHTSBEGEHREN:

Vernehmlassung Beeler.doc
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Textfeld
Merke: Die wichtigste Aufgabe sieht eine Fürsorgebehörde stets in der Kostenabwehr! 
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1. Auf die Beschwerde vom 13. Dezember 2006 sei nicht einzutreten.
2.  Evtl. ist dem Beschwerdefiihrer eine kurze Frist zur Verbesserung der Beschwerde anzusetzen.
3. Subevtl. sei die Beschwerde abzuweisen.

4.  Unter Kostenfolge zulasten des Beschwerdefiihrers.

BEGRUNDUNG:

A.  Formelles
1.  Die Vernehmlassung erfolgt innert angesetzte Frist.

2. Die Ausflihrungen des Bf werden ausdriicklich bestritten, sofern sie nicht ausdriicklich aner-
kannt werden bzw. mit unseren Ausflihrungen libereinstimmen.

B.  Materielles ~ |Um Birgeranliegen nicht behandeln zu mussen, bemdaht sich
der Politfilz der Gemeinde Schwyz gerne dieses Arguments.

1. Nichteintreten

Vor Erlass einer Verfligung oder eines Entscheides priift die Behdrde von Amtes wegen, ob die
Voraussetzungen flir eine Sachverfligung oder einen Sachentsckeid erfiillt sind. Sie prift insbe-
sondere die frist- und formgerechte Geltendmachung des Rechtsanspruches (§ 27 Abs. 1 lit. f
VRP). Eine Beschwerdeschrift ist nicht formgerecht, falls sie einen ungebiihrlichen Inhalt auf-
weist (§ 86 Abs. 1 GO) (vgl. u.a. EGV-SZ 98/4).

In der Beschwerdeschrift vom 13. Dezember 2006 nennt der Bf Bezirksarzt Dr. Gregor Lacher
mehrmals als korrupt und zudem als medizinische Flasche. Zudem verwendet er im Zusammen-
hang mit den Tétigkeiten des Vormundschafts- und Fiirsorgeprasidenten Othmar Suter und dem
Bezirksarzt Dr. Lacher die Bezeichnung ,Schwyzer Lokalfilz". Abgesehen davon bezeichnet er
den Vormundschafts- und Fiirsorgeprésidenten als tiberfordert und unféhig (vgl. u.a. Ziff. 3 der
Beschwerdefrist) obwohl das Verwaltungsgericht den FFE im Zeitpunkt der Einweisung als rich-

tig bezeichngbhat—Kein Wunder: Das Schwyzer Verwaltungsgericht gehort ja ebenfall zu
diesem Filz bzw. es schutzt letzteren.

Diese und andere Ausserungen sind offensichtlich ungebuhrlichen Inhalts, da unrichtig, die
betreffenden Personen in ihrer Persdnlichkeit massiv verletzend und zudem in sachlicher Hin-
sicht absolut unnotwendig. Auch der Bf hat sich trotz seiner Krankheit an die Anstandsregeln zu
halten. Auf die Beschwerde ist dementsprechend mangels Einhaltung der Formvorschriften nicht
einzutreten. Allenfalls ist dem Bf kurze Frist zur Einreichung einer formgerechten Beschwerde
anzusetzen.

2. Weitere Entrichtung der wirtschaftlichen Hilfe / Restvermdgen

Der Bf macht geltend, dass das Vermdgen durch die Bezahlung von Rechnungen bzw. Schulden
zwischenzeitlich zu einem Grossteil aufgebraucht ist und er dementsprechend weiterhin auf
wirtschaftliche Hilfe angewiesen ist. Diesen Nachweis versucht er durch Beigebung von bezahl-
ten Rechnungen zu fiihren. U.E. kann dieser Nachweis aber nur durch Einreichen eines Konto-
auszuges bzw. von Kontoauszligen fiir die fragliche Periode und der schriftlichen Bestatigung

des Bf, dass ansonsten keine Vermégenswerte vorhanden sind, erbracht werden.
vernehmlassung Beeler.doc Wurde nachgereicht_
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In der vom Bf vorgenommen Auflistung wird verschwiegen, dass nebst den Ausgaben auch Ein-
nahmen in Form von

len sind, womit die Einnahmen fiir die Monate November und Dezember 2006 Fr.

betragen. Addiert man die Einnahmen von
ﬁ ergibt dies eine Summe von rund Fr womit auch in Beriicksichtigung der

Rechnungen von Fr. 12'657. — noch ein Restbetrag von rund Fr. erbleibt, welches
dem Bf zurzeit ein Leben ohne wirtschaftliche Hilfe erlaubt.

Auffallend ist, dass die meisten Rechnungen durch den Bf nach Erhalt der Einstellungsverfiigung
Eine reine

- - bezahlt worden sind, obwohl der kleine Vermdgensanfall bereits von friiher datiert
Unterstell m Aufgrund des Verhaltens des Bf und des zeitli-
nterstefiung en Ablaufs wird der Anschein erweckt, dass der Bf die meisten Rechnungen lediglich zwecks

bzw. unbelegte s Vermdgens und um weiterhin in den Genuss von wirtschaftlicher Hilfe zu kom-

Behauptung! men, bezahlt hat, ten er die Rechnungen umgehend nach dem Vermdgensanfall begli-
chen hitte. Dieses Gebahren istechtsmissbrauchlich und ist mit einem Leistungsentzug zu
sanktionieren.

(’”"“ Im Weiteren ist zu berticksichtigen, dass der Bf auch Nichtschulden bezahlt hat. Insbesondere
die Leistu = Nichtschuld zu
[ qualifizieren, da davon auszugehen ist, dass die Raumungsarbelten - unent-

Hier bastelt sich eltlich vorgenommen hat. Zudem ist in der Rechnung von Fr. 3'750. — eine Leistung von Fr.
fiir Arbeiten — enthalten. Die Zahlung einer Forde-

der Schwyzer
Flrsorgeprasi- rung an eine Drittperson ist als Nichtzahlung anzusehen. Zudem sind die Stundenansétze von
dent wieder Fr. 60. — weit (berrissen. Es wird auch bestritten, dass der Bf von seinem Freund

einmal eine einen Betrag v Fr. 1'500.— am 12. Oktober 2006 erhalten hat. Es fehlt an einer entspre-

. ) chenden an einem urkundlichen Beweis (Kontoauszug, Barbezug bei der Bank,
eigene Theorl'e etc.) von dass er diesen Betrag wirklich abgehpben hat bzw. tiberhaupt in der
zusammen, die | Lage waf diese Sulnmie zu bezahlen. Die Zahlung eines Betrages von Fr. 1'500.- fiir das MCS-
ihm in sein Pioniefprojekt ist nicht ausgewiesen uni li We'[teren auch nicht nachvollziehbar, wurde doch
Konzept passt. Bf flir ein MCS\Pionierprojekt Fr. von einer Stiftung gesprochen.

us all diesen Griinden halt die Bg dafiir, dass dem Bf weiterhin keine wirtschaftliche Hilfe aus-
zubezahlen ist,1

Fr. 60.- fur korperliche Schwerprbeit werden als "weit
Uberrissen” taxiert - was aber ist mit Banditen-Anwalt-
3.  Gesundheitskosten Honoraren von Fr. 250.- und mehr pro Stunde?

Der Bf beantrag, dass die Bg weiterhin das CSS-Krankenkassenkonto zu fiihren habe. Damit

meint er wohl slnngemass, dass die Bf weiterhin die Gesundheitskosten wie Krankenkassepra-
mie zu bezahlen bzw. zu bevorschussen habe.

Diesbeziglich ist anzufiigen, dass gemadss Mitteilung der Ausgleichskasse Schwyz die Richtpra-

mie 2007 von Ft. 3'072.~, welche Uber der effektiven Pramie des Bf liegt, durch die Ausgleichs-
Wurde aII_eS kasse (EL) direkt{an die Krankenkasse {iberwiesen wird. Im Rahmen des ELG werden auch jahr-
nachgereicht! liche Gesundheitskosten von Fr. 1'000. — {ibernommen. Dies zur Erginzung zu den Ausfiihrun-
gen im angefochFenen Beschluss.

Sehr geehrter Herr Landammann, sehr geehrte Herren Regierungsrdte, wir ersuchen Sie antragsge-
maéss zu verfahren.

Freundliche Griisse
Fiirsorgebeh6rde Gemeinde Schwyz LSChon mal etwas
Der Pra Der Sekretar von BARGELD

/ e e e o gehort bzw.
Othm;tr ter Carlo Carletti KASSE gehort?

/
Vemehr}ﬂassung Beeler.doc

‘ L{NUR UM DAS GEHT ES IN DER SCHWYZER FURSORGE!
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Beilagen:
Dossier

Beim Justizdepartement beigezogene Akten
Versandt am: 15.02.2005

Aktueller Klientenkontoauszug

Vernehmlassung Beeler.doc





